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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS • BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

10. MAI 1935 • ERSCHEINT MONATLICH ZWEIMAL 29. JAHRGANG • NUMMER 10

Inhalt: Zürch. Kant. Lehrerverein: Jahresbericht pro 1934 (Fortsetzung) — Ziirch. Kant. Lehrerverein: 4. Vorstandssitzung -
Witwen- und Waisenstiftung für Volksschullehrer — Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege (ZAW).

Zürch. Kant. Lehrerverein
Jahresbericht für 1934. (Fortsetzung.)

5. Die Frage (fer Le/irerbiWung.
Fräulein Melanie Lichti, die Aktuarin des Aktions-

komitees für das Lehrerbildungsgesetz, berichtet:
Der Leitende Ausschuss des Aktionskomitees für

die Lehrerbildung hatte noch Ende 1933 eine Eingabe
an den Kantonsrat vorbereitet. Darin sollte noch ein-
mal in knapper und eindrücklicher Fassung auf die
Notwendigkeit der Reform der Lehrerbildung hinge-
wiesen und die Behandlung der regierungsrätlichen
Vorlage gewünscht werden.

In der ersten Sitzung Ende Januar 1934 legte Herr
Prof. Dr. Stettbacher diese Eingabe vor. Sie fasste in
glücklichster Weise die Gründe für die Reform zu-
sammen und gab kurz und prägnant dem Ausdruck,
was wir von der Eingabe erwarteten.

Die gedruckten Exemplare wurden Mitte Februar
mit einem Begleitschreiben an die Präsidenten des Re-
gierungsrates, des Erziehungsrates, des Kantonsrates
und der Aufsichtskommission des Seminars Küsnacht
gesandt und einzeln jedem Mitglied der erwähnten
Behörden zugestellt. Der Kantonalvorstand befasste
sich in fünf Sitzungen mit der Lehrerbildung.

Leider entsprach der Erfolg der Eingabe nicht der
Mühe, die darauf verwendet worden war. Die kantons-
rätliche Kommission beschloss zwar mit 7 gegen 5
Stimmen, «die Vorlage vom 5. Dezember 1931 sei in
dem Sinne im Kantonsrat zur Beratung zu bringen,
dass sich der Rat über Eintreten oder Nichteintreten
ausspreche und im letztern Falle dem Regierungsrat
Direktiven gebe für die Ausarbeitung einer neuen
Vorlage».

Darauf stand die Lehrerbildung wieder das ganze
Jahr hindurch als Aschenbrödel am Schlüsse der Trak-
tandenliste. Bei dieser Verzögerungstaktik sahen wir
uns zum Abwarten gezwungen.

Und so liess uns das Jahr 1934, das wir frisch und
wagemutig mit der Eingabe begonnen hatten, nur die
stille Hoffnung zurück, es werde eine Aussprache im
Kantonsrat alle guten Kräfte wachrufen und dem
Lehrerstande die so nötige und wertvolle Erweiterung
und Ergänzung seiner Ausbildung gewährleisten.

6. Die Besfäligitragswa/iZen der PrimarZehrer 1934.

J. Binder, Protokollaktuar, gibt darüber folgenden
Bericht:

Der Jahresbericht pro 1933 enthält darüber schon
einen Abschnitt; dazu möge auch auf das in Nr. 8 des

«Päd. Beob.» vom 20. April 1934 stehende Protokoll

(37)

der ausserordentlichen Délegiertenversammlung hin-
gewiesen werden, sowie auf den Bericht «Die Bestäti-
gungswahlen der Primarlehrer vom 11. März 1934» in
der gleichen Nummer. In der Sitzung vom 13. Januar
1934 behandelte der Vorstand die Berichte der Sek-
tionen Affoltern, Andelfingen, Bülach und Hinwil
und beschloss, es sei auch diesmal von der Ausführung
des Paragraphen 3 des Regulativs über den Schutz
der Mitglieder bei den Bestätigungswahlen abzusehen.
In jener Sitzung nahm der Vorstand davon Kenntnis,
dass die Direktion des Innern, bei der Präsident E.
Hardmeier vorgesprochen hatte, die Bestätigungswah-
len auf Ende Februar ansetzen werde; in der Folge
mussten sie leider auf den März verschoben werden.
Die Berichte der Sektionen Pfäffikon und Uster kamen
im Vorstand am 27. Januar zur Sprache, wobei die
uotwendig erscheinenden Massnahmen getroffen wur-
den. Auch diesmal zeigte sich die Notwendigkeit,
durch den Rechtsberater gegen den Vorbehalt der Er-
ziehungsdirektion, wonach die Besoldungen auch wäh-
rend der Amtsdauer abgeändert werden könnten,
Rechtsverwahrung einreichen zu lassen. Eine Kompli-
zierung der Angelegenheit machte es notwendig, dass

man die Lehrer der Landschaft in einem besonderen
Kreisschreiben persönlich auf die Sache aufmerksam
machen musste. In der Sitzung des Vorstandes mit
den Sektionspräsidenten und den Vertretern im Presse-
komitee vom 24. Februar wurden, nachdem die Situa-
tion gezeichnet worden war, das bisherige Vorgehen
und die Massnahmen des Vorstandes gutgeheissen.
Dieser befasste sich am 3. März nochmals mit einigen
Fällen und kam dann am 14. und 23. März zur Be-
sprechung der Wegwahlen zusammen. Er richtete um-
gehend das Gesuch an die Erziehungsdirektion, es
möchte dem Begehren der Nichtbestätigten, die für
den Rest der Amtsdauer einen Vikar wünschten, ent-
sprochen werden. In der ausserordentlichen Delegier-
tenversammlung vom 24. März (Nr. 8 des «Päd.
Beob.») übernahm der Vorstand unter anderem den

Auftrag, sich nach allen Kräften für die Interessen
der sechs weggewählten verheirateten Lehrerinnen in
Horgen und Winterthur einzusetzen und zu versuchen,
ob nicht für diejenigen unter ihnen, die es wünschten,
die Ausrichtung eines wohlverdienten staatlichen
Ruhegehaltes zu erreichen sei. Leider gelang es dann
nur, der jüngsten der Weggewählten wieder zur Ver-
Wendung im Schuldienst zu verhelfen, während für
die andern trotz aller Anstrengung weder ein Staat-
liches Ruhegehalt noch eine Abfindung von Seiten
des Kantons herauszuholen war. In diesem Zusammen-
hang mag die Erwähnung folgender Tatsachen von
besonderem Interesse sein: In Winterthur war der
Kampf gegen die verheiratete Lehrerin zum Teil da-
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mit begründet worden, es müsse dem Doppelverdiener-
tum in der Stadtverwaltung ein Ende gemacht werden.
Das könne aber erst geschehen, sagte man von Stadt-
rätlicher Seite, wenn das Volk die verheiratete Leh-
rerin nicht mehr im Amte bestätigt habe; die Ent-
Scheidung bei den Bestätigungswahlen werde für die
Stadtbehörden wegleitend sein, damit nicht doppeltes
Recht geschaffen werde. Als dann das Volk gespro-
chen und weggewählt hatte, wurde im Schulrat eine
verheiratete städtische Angestellte auf Grund bester
Qualifikation (die weggewählten Lehrerinnen waren
ebenfalls sehr tüchtige Kräfte) dem Stadtrat wieder
zur Wahl vorgeschlagen, und der grosse Gemeinderat
beschloss etwas später, nur diejenigen städtischen An-
gestellten, die sich nach dem 1. Mai 1934 verhei-
rateten, hätten als Doppelverdiener aus dem städti-
sehen Dienst auszuscheiden. Ein grosser Teil der
V'interthurer Lehrerschaft hat sich heute noch nicht
damit abgefunden, dass diese gerechte Regelung nicht
auch den verheirateten weiblichen Angehörigen un-
seres Standes zuteil geworden ist.

7. Sta/ufenrerision.
Um allfällige Wünsche und Anträge von Sektionen

und Mitgliedern schon im Revisionsentwurf berück-
sichtigen zu können, waren Sektionen und Mitglieder
eingeladen worden, Wünsche und Anträge bis Ende
1933 dem Kantonalvorstand bekanntzugeben. Die Frist
blieb unbenützt. — In der 2. Jahreshälfte 1934 konnte
der Kantonalvorstand mit seinen Beratungen beginnen.
Ausser den Statuten wurden auch das «Regulativ
betr. Schutz der Mitglieder bei den Bestätigungswah-
len», das «Reglement der Darlehenskasse» und das
«Reglement für das Pressekomitee» in Revisionsbera-
tung gezogen. Für die Beratungen im Kantonalvorstand
waren den Mitgliedern vor den Sitzungen Revisions-
entwürfe zum Studium zugestellt worden. Dank dieses
Umstandes und der Tatsache, dass die bisherigen Sta-
tuten und Reglemente seinerzeit zweckmässig gefasst
worden waren, konnte das Geschäft der Statutenrevi-
sion in verhältnismässig kurzer Zeit im Kantonalvor-
stand zu Ende geführt und für die Delegiertenver-
Sammlung 1935 vorbereitet werden.

8. Der karaforea/e BesoZtZimgsabbaa.
Da in Nr. 9/1934 des P. B. über dieses Geschäft ein-

gehend Bericht erstattet ist, sollen an dieser Stelle
einige Hinweise auf die wichtigsten Fragen und Mass-
nahmen genügen. Die vier Punkte, die bei allen Mass-
nahmen im Zentrum standen, sind: 1. Einheitlicher
oder nach Einkommenshöhe gestaffelter Abbau. 2. Ver-
hinderung des Abbaues an den Ruhegehältern. 3. Zeit-
liehe Festlegung des Abbaues auf 2 Jahre. 4. Ermächti-
gungsgesetz, welches dem Kantonsrat die Kompe-
tenz zum Abbau einräumt, oder Festlegung des Ab-
baues in einem Gesetz. Um ein einigermassen zuverläs-
siges Bild von der Stellung der Lehrerschaft zu diesen
Fragen zu bekommen, beriet der Kantonalvorstand in
einer Sitzung vom 6. Januar gemeinsam mit den Prä-
sidenten der Sektionen. Das Ergebnis dieser Beratungen
ist niedergelegt in einem Aide-Mémoire zuhanden der
kantonalen Finanzdirektion (P.B. Nr. 2, 1934). Der
Vorstand war ausserdem vertreten an zwei Konferen-
zen von Personalverbänden (Verein der Staatsange-
stellten, Verband der Mittelschullehrer, Verein der
Kantonspolizei, kantonaler Pfarrverein, Sektion Staats-
personal des V. P. O. D.), welche von der letztgenann-
ten Organisation angeregt worden waren. In einer

Eingabe an den Kantonsrat, an der sich allerdings der
Verein der Staatsangestellten am Ende der langwieri-
gen Verhandlungen zuletzt doch nicht beteiligte, wurde
u. a. zu den oben erwähnten Punkten, und zwar durch-
wegs im Sinne der Lehrerschaft, Stellung genommen,
nämlich: 1. Einheitlicher Lohnabbau. 2. Kein Abbau
an den Ruhegehältern der Lehrer (und Pfarrer). 3.
Zeitliche Befristung des Abbaues auf zwei Jahre. 4. Ein
Ermächtigungsgesetz soll dem Kantonsrat die Kompe-
tenz geben, die durch Gesetz festgelegten Lehrerbesol-
düngen im gleichen Umfang abzubauen wie die Besol-
düngen der Staatsbeamten. (Eingabe siehe P. B. Nr. 4,
1934.) Leider hatten alle Bemühungen um die Punkte
2 und 3 keinen Erfolg. — Das Ermächtigungsgesetz
wurde am 28. Mai in der Volksabstimmung angenom-
men, und dadurch konnte der Lohnabbaubeschluss des
Kantonsrates vom 5. März auch auf die Lehrerschaft
ausgedehnt werden. — Ueber die Enquête, welche der
Kantonalvorstand betr. die gemeindliche Durchfüh-
rung des Abbaues vorgenommen hat, ist unter dem Ti-
tel Besoldungsstatistik Bericht erstattet.

9. Bericht des Regierimgsrates über die Massnahmen
zur Ferbesserimg der Finanzlage im Kanton Zürich.
Leider hatte sich der Kantonalvorstand nur wenige

Monate später von neuem mit wichtigen Wirtschaft-
liehen Problemen zu befassen, welche die Interessen
von Schule und Lehrerschaft in ganz einschneidendem
Masse bedrohen. — Im Juni veröffentlichte der Regie-
rungsrat seinen sogenannten «Sparbericht». Nachdem
ihn die Vorstandsmitglieder über die Sommerferien
hatten studieren können, wurde sofort nachher in einer
Sitzung des Vorstandes und einer des Leitenden Aus-
schusses eine Eingabe an den Regierungsrat vorberei-
tet, die auch den Mitgliedern des Erziehungsrates, der
Staatsrechnungsprüfungskommission, dem Schulvor-
stand der Stadt Zürich und dem Vorstand des Fixbe-
soldetenverhandes zugestellt wurde (Eingabe in Nr. 19,
1934, des P. B.). — Wenn sich der Vorstand auch gerne
zu mehr Positionen des regierungsrätlichen Berichtes
geäussert hätte, so entschloss er sich trotzdem, seine

Eingabe auf jene zu beschränken, die, wie er sich in sei-

ner Eingabe ausdrückte, «im jetzigen und zukünfti-
gen Interesse der Schule und, engst damit verbunden,
dem ihrer Lehrer von lebenswichtiger Bedeutung sind».
Die massgebenden Instanzen dürfen aus dieser Be-
schränkung ersehen, dass auch die Lehrerschaft sich
über die wirtschaftliche Lage Rechenschaft gibt und
zu sparen gewillt ist; anderseits darf gehofft werden,
dass die berechtigten Ausführungen der Lehrerschaft
bei den weiteren Beratungen über den Sparbericht in
aller Ernsthaftigkeit in Betracht gezogen werden. Er-
freulicherweise haben sich Kantonsrat und Regierungs-
rat Dr. Wettstein in der Kantonsratssitzung vom 17. De-
zember zu der im Sparbericht angeregten prinzipiellen
«Kürzung der Gehälter der Lehrerinnen» auf den glei-
chen Standpunkt gestellt, wie er in der Eingabe des

Kantonalvorstandes zum Ausdruck kam, indem sie ein
Postulat auf generelle Reduktion der Lehrerinnen-Ge-
hälter ablehnten. Die anderen in der Eingabe aufgegrif-
fenen Positionen betreffen: Subventionen an Schul-
hausbauten, Beiträge für die Primär- und Sekundär-
schulgemeinden an die Fürsorge für dürftige Schul-
kinder, Beiträge des kantonalen Jugendamtes an die
Kinderfürsorge, Verkürzung der maximalen Vikariats-
dauer auf ein Jahr, Uebernahme eines Teiles der Vi-
kariatskosten durch die Gemeinden, Besoldungs- und
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Ruhegehaltsnachgenuss, Berechnung der Vikariatsbe-
soldung nach Tagen. Hoffen wir, dass im nächsten Jah-
resbericht auch über diese Positionen Erfreuliches zu
berichten sei.

10. Krisereiratiative.
Wie schon in Abschnitt V angedeutet wurde, befasste

sich der Vorstand in einer gemeinsamen Sitzung mit
den Delegierten in den SLV mit der Kriseninitiative.
Um jedem Delegierten die Möglichkeit zu lassen, sich
auf Grund der Referate und der Diskussion an der De-
legiertenversammlung des SLV frei entschliessen zu
können, wurden an dieser Vorbesprechung keine bin-
denden Beschlüsse gefasst. Nachdem dieDelegiertenver-
Sammlung des SLV in einer Resolution «die in der
Initiative enthaltenen Bestrebungen zur planmässigen
Arbeitsbeschaffung und zur Sicherung einer ausrei-
chenden Existenz aller Volksgenossen» begrüsst hatte,
und da ferner die Delegiertenversammlung des Kan-
tonal-Zürcherischen Verbandes der Festbesoldeten ihre
Zustimmimg zur Initiative erklärt hatte, war die Stel-
lung für den ZKLV und seinen Vorstand gegeben, und
in einem kurzen Aufruf im P. B. (Nr. 18,1934) machte
der Kantonalvorstand die Mitglieder des ZKLV auf die
Kriseninitiative aufmerksam.

11. AwsseramtZicfie Tätigkeit der Lehrer.
Der Ostschweizerische Berufsdirigentenverband (O.

B. V.) gelangte an die Erziehungsdirektion mit dem
Ersuchen, es möchte die Tätigkeit der Lehrerdirigen-
ten soweit wie möglich unterbunden und die Ueber-
nähme eines Vereins durch einen Lehrer an eine be-
hördliche Bewilligung geknüpft werden, in dem Sinne,
dass eine Bewilligung nur dann zu erteilen wäre, wenn
sich kein geeigneter Berufsdirigent zur Verfügung
stelle. Durch diese Eingabe wurde die Frage der aus-
seramtlichen Tätigkeit überhaupt aufgeworfen. Der
Vorstand hat sich eingehend mit diesem Problem be-
fasst und alle Massnahmen getroffen, die jeweilen not-
wendig waren. Er glaubt, berechtigte Hoffnung zu ha-
ben, innert kurzem von einer alle Teile befriedigenden
Regelung berichten zu können.

Z2. Die Motionen J. Scherrer, Dr. J. Bosshardt und ff.
ßänteii inx Kantonsrat.

Motion J. Scherrer: Sie will das Zwangspensionie-
rungsalter vom 70. auf das 65. Altersjahr herunter-
setzen. — Die Motion Dr. J. Bosshart betrifft das «Dop-
pelverdienertum» von Staatsbeamten und Lehrern. —
Nach der Motion Bänteli soll das Maximum der Alters-
rente einheitlich 60% der Besoldung betragen, und die
Rente soll nur dann ausgerichtet werden,wenn der Pen-
sionsberechtigte darauf angewiesen ist. — Im letzten
J ahresbericht wurde vermerkt, dass über diese drei Mo-
tionen im Bericht pro 1934 zu berichten sein werde. Das
soll im folgenden geschehen, trotzdem sich der ZKLV
im vergangenen J ahre mit den genannten Motionen nur
sehr wenig befassen musste. Die Motion J. Scherrer
war noch 1933 vom Regierungsrat ohne Präjudiz ent-
gegengenommen worden. 1934 ist in dieser Frage nichts
gegangen. — Die Motion Dr. J. Bosshardt wurde im
Kantonsrat am 8. Januar begründet. In seiner Beant-
wortung gab der Finanzdirektor die kaum ins Gewicht
fallenden Zahlen der im Staatsdienst stehenden Doppel-
Verdiener. Er lehnte gesetzliche Massnahmen ab, weil
sie einen zu starken Eingriff in persönliche Rechte
bedeuteten. Im weiteren wies er darauf hin, dass, so-

weit es sich um Doppelverdiener im Lehrerstand

handle, die Wähler bei den bevorstehenden Bestäti-
gungswalilen Gelegenheit hätten, ihrer Meinung Aus-
druck zu geben. Um der Lehrerschaft Material über
das in Frage stehende Problem für allfällige Polemi-
ken anlässlich der Bestätigungswahlen zu geben, wurde
im P. B. Nr. 3, 1934 unter dem Titel «Die verheira-
tete Lehrerin» das Referat veröffentlicht, welches der
Präsident des Lehrervereins Zürich, H. Egg, im städti-
sehen Lehrerkonvent gehalten hatte. — Die Motion H.
Bänteli wurde im Kantonsrat mit 127 gegen 36 Stirn-
men abgelehnt. Der Finanzdirektor erklärte in seiner
Beantwortung, dass die Altersrente kein Geschenk des
Staates sei, sondern ein rechtlicher Anspruch des Ver-
sicherten an die Versicherungskasse.

13. Reorganisation der FoZfcssc/ude.

Die durch die Fragen des Erziehungsrates aufgewor-
fenen Reorganisationsprobleme (Amtl. Schulblatt, Fe-
bruar 1934) haben auch den Kantonalvorstand be-

schäftigt. Zu einer aktiven Stellungnahme hielt er sich
allerdings noch nicht berechtigt; im Stadium der Be-

ratungen über die Beantwortung der erziehungsrät-
liehen Fragen musste er die Aktivität den Fachkonfe-
renzen und Schulkapiteln überlassen. Der Kantonalvor-
stand hat sich aber über die Beratungen auf dem laufen-
den gehalten und sich besonders gefreut, daß ervom Vor-
stand einer Fachorganisation eingeladen wurde, zu de-

ren Beratungen einen ständigen Vertreter abzuordnen,
welchem Wunsch durch Delegation des Vorstandsmit-
gliedes A. Zollinger gerne entsprochen wurde. Wenn
einmal die aufgeworfenen Probleme in das Stadium
der gesetzliehen Verwirklichung treten, wird der ZKL\
aktiv für das eintreten, worin sich die gesamte Lehrer-
schaft einigt.

14. ffic/ifZircien /ür die En/Zasfimg wwZ FäcZierzu ie i Zung.

Zwei Kollegen hatten sich über die Fächerzuteilung
und über die Entlastungspflicht nicht einigen können.
Ihr Streitfall wurde bis vor den Erziehungsrat gezogen.
Um zukünftig solche Streitfälle und deren Weiterzug
bis vor die oberste Erziehungsbehörde im Interesse des

Ansehens der Lehrerschaft nach Möglichkeit zu ver-
hindern, stellte der Kantonalvorstand «Richtlinien für
die Entlastung und Fächerzuteilung» auf in der Mei-

nung, dass diese Richtlinien zunächst für die Rege-

lung der Kollegen unter sich zu gelten hätten und
dann aber auch zum Schutz getroffener Vereinbarun-

gen oder zur Erledigung strittiger Fälle vor den Be-

hörden angeführt werden könnten.
Bei der Abfassung dieser Richtlinien wurden die

Regelungen, die sich in den Städten Zürich und Win-
terthur schon bewährt hatten, sinngemäss auf die Ver-
hältnisse im Kanton übertragen. Diese Richtlinien wur-
den in der ausserordentlichen Delegiertenversammlung
vom 24. März gutgeheissen (siehe P. B. Nr. 8, 1934).

15. ScZmZsammZung /ür FmigrantenZcimler.
Durch das «Comité suisse d'aide aux enfants d'émi-

grés», dem bekannte Persönlichkeiten aller Lager an-

gehören, war eine Sammlung unter der Schuljugend
angeregt worden. Der Kantonalvorstand war durchaus
der Auffassung, dass es sich bei einer solchen Samm-

lung nicht um eine Parteisache, sondern um ein Werk
rein menschlicher Verpflichtung handelt; in diesem
Fall: dass das Kind dem Kinde helfe. Er war aber
mehrheitlich der Auffassung, dass die Schule im Prin-
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zip überhaupt nicht für Sammlungen beansprucht wer-
den sollte. Trotzdem gelangte er mit einer Anfrage an
die Erziehungsdirektion, um zu erfahren, wie sich die
Behörde zu einer eventuellen Sammlung stelle. Die Er-
Ziehungsdirektion teilte mit, dass sie bei einer Samm-
lung für Emigrantenkinder der Konsequenzen wegen
nicht Hand bieten könne. Unter diesen Umständen
wurde die Angelegenheit nicht weiter verfolgt.

J6. Passiver Lu/fsckatz.
Auf eine Einladung des Regierungspräsidenten gab

der Vorstand zuhanden des Organisationskomitees der
Luftschutzausstellung die Erlaubnis, den Namen des
ZKLV in einem Aufruf anzuführen. Er tat es nicht aus
irgendwelcher militaristischer Einstellung heraus, son-
dem lediglich aus der Ueberlegung, dass zum minde-
sten alles versucht werden müsse, um in einem allfälli-
gen Krieg die Zivilbevölkerung — Kinder und Frauen
— wenigstens einigermassen zu schützen. Die Ausstel-
lung hat nebenbei den Erfolg gehabt zu zeigen, was ein
Krieg heute bedeutet. Und manchem Ausstellungsbesu-
eher wird mit Grauen zum Bewusstsein gekommen
sein, wie die europäische Menschheit sozusagen protest-
los sich damit abzufinden scheint, dass der Grundsatz,
in einem Krieg sei die Zivilbevölkerung zu schonen,
nicht mehr gilt, und dass man zu jenen Kriegsmetho-
den zurückkehrt, wo jeder Angehörige des Feindes
den Greueln der Vernichtung preisgegeben sein soll,
gleichgültig, oh bewaffneter Soldat oder wehrloses

(Fortsetzung folgt.)

Ziirch. Kant. Lehrerverein
4.*Vorstandssitzung,
Samstag, den 50. März 1935, in Zürich.

1. Es wurden 28 Geschäfte erledigt.
2. Der Vorstand des SLV teilte mit, dass er der Reso-

lution des Kantonalvorstandes gegen den programma-
tischen Abbau zustimme und deshalb den Präsidenten
der NAG ersucht habe, er möchte im Nationalrate eine
diesbezügliche Erklärung abgeben.

3. Anlässlich der zur Besprechung des Abbaupro-
gramms Schulthess einberufenen Konferenz der Be-
zirkssektionspräsidenten wurde der Wunsch geäussert,
der Vorstand des ZKLV möchte in vermehrtem Masse
derartige Konferenzen einberufen, da dadurch der Kon-
takt zwischen dem Kantonalvorstande und den Sektio-
nen wesentlich gefördert werden könne. Der Vorstand
wurde daher ersucht, in den neuen Statuten die Konfe-
renz der Bezirkspräsidenten als Organ des ZKLV auf-
zuführen und deren Aufgaben in einem neu aufzuneh-
menden Artikel zu umschreiben.

Der Vorstand beschloss, der Anregung Folge zu ge-
ben und der Delegiertenversammlung nachfolgende
Ergänzungen zum Statutenentwurf zu beantragen.

§ 16. Die Organe des Vereines sind:
7. Die Kon/ererez der ßezirkspräside/itera.
8. Die Rechnungsrevisoren.

Ferner soll nach § 37 des Entwurfes neu eingefügt
werden :

7. Die Kora/ere/iz der Pezirksprüsidentera.
§ 38. Sie toird durch den KantonaltJorsfand ein-

fceru/en, teenn es dieser /ür nötig erachtet. Sie ist
KonsMltaliforgare wnd /asst feeine rechtlich hin-
dende Beschlüsse.

4. Die Rechnung pro 1934 wurde durch die Rech-
nungsrevisoren des Vorstandes, J. Binder und H. Frei,
geprüft. Ihrem Antrage gemäss wurde die Rechnung
durch den Vorstand unter Verdankung an den Zentral-
quästor abgenommen.

5. Ein Kollege ersuchte den Kantonalvorstand, sich
darum zu bemühen, dass ihm auf Frühjahr 1935 eine
Verweserei zugewiesen werde. Der Vorstand beschloss,
dem wohlbegründeten Gesuche zu entsprechen. —
Ebenso beschloss er, ein dem Begehren einer Lehrerin
entsprechendes Gesuch um Zuweisung von Vikariaten
an die Erziehungsdirektion zu richten.

6. Der Vorstand befasste sich mit der anlässlich der
nächsten Schulsynode vorzunehmenden Wahl von 2

Vertretern der Lehrerschaft im Erziehungsrat. Er be-
schloss, Herrn E. Hardmeier seine bisherige Tätigkeit
im Erziehungsrate zu verdanken und ihn anzufragen,
ob er bereit sei, sich der Lehrerschaft für eine weitere
Amtsdauer als Vertreter in der kantonalen Erziehungs-
behörde zur Verfügung zu stellen. Der Vorstand nahm
ferner mit Bedauern Kenntnis vom Rücktritt des Herrn
Prof. Dr. A. Gasser als Mitglied des Erziehungsrates. Er
stellte bei dieser Gelegenheit fest, dass die zürcherische
Lehrerschaft bei allen wichtigen Fragen auf seine wohl-
wollende Mithilfe rechnen konnte, und er beschloss,
Herrn Prof. Dr. Gasser den Dank der Lehrerschaft aus-
zusprechen. — Zur Vorbesprechung der Wahlen in den
Erziehungsrat soll auf den 11. Mai a. c. eine ausser-
ordentliche Generalversammlung einberufen werden.
Im Anschluss daran wird die ordentliche Delegierten-
Versammlung stattfinden.

7. Ein Kollege, gegen den völlig zu Unrecht Straf-
klage wegen Körperverletzung erhohen wurde, ersuchte
um Uebernahme der Anwaltskosten durch den SLV.
Das Gesuch wurde in empfehlendem Sinne weiterge-
leitet. F-

Witwen- und Waisenstiftung für Volks-
schullehrer

Ad. Jucker, Altprimarlehrer, Winterthur, hat sei-

nen Rücktritt als Mitglied der Aufsichtskommission
erklärt. Die Sektion Winterthur des ZKLV schlägt als

Nachfolger vor: Heinrich Hafner, Primarlehrer, Win-
terthur. Der KaratonaZvorsta/uZ.

Zürcher Arbeitsgemeinschaft für
Wanderwege (ZAW)

Durch die freundliche Vermittlung der Sektions-
Präsidenten wird den Mitgliedern des ZKLV im Laufe
der nächsten Zeit ein Aufruf der ZAW zugehen, um
dessen wohlwollende Beachtung gebeten wird.

Der Kan/ouaZror.s/a«(f.
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